
14,6 % + x,xx %

Beitragszahlung

Für Menschen mit Wohnsitz in Deutschland besteht eine
Verpflichtung, eine Krankenversicherung zu haben. Viele
Personen sind in der GKV versicherungspflichtig, zum Beispiel
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (wenn ihr
Arbeitsentgelt über einer bestimmten Grenze liegt, aber eine
andere Grenze nicht überschreitet) sowie Auszubildende.
Zusätzlich gibt es die beitragsfreie Familienversicherung:
Unter bestimmten Voraussetzungen können Kinder sowie
Ehepartnerinnen/Ehepartner oder eingetragene
Lebenspartnerinnen/Lebenspartner beitragsfrei mitversichert
sein.

Die Beiträge richten sich nach der
finanziellen Leistungsfähigkeit. Sie
werden als Prozentsatz der
beitragspflichtigen Einnahmen (z. B.
Arbeitsentgelt) berechnet –
allerdings nur bis zu einer
festgelegten
Beitragsbemessungsgrenze.

Wichtigste Fakten

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) schützt dich vor den
finanziellen Folgen einer Krankheit. Sie übernimmt u. a. die
Kosten für Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Medikamente,
viele Vorsorge‑ und Früherkennungsuntersuchungen sowie
medizinische Reha. Ziel ist: Jede versicherte Person soll eine
notwendige medizinische Behandlung bekommen –
unabhängig vom Einkommen.

Die gesetzliche
Krankenversicherung ist
historisch gewachsen
und gehört seit 1883 zum
deutschen Sozialstaat.
Sie wurde seitdem
mehrfach reformiert.

Träger
Träger sind die gesetzlichen
Krankenkassen. Sie schließen
Verträge mit
Leistungserbringern (z. B.
Arztpraxen, Krankenhäusern),
ziehen Beiträge ein und
bezahlen die erbrachten
Leistungen.
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Allgemeiner Beitragssatz
Zusatzbeitrag

Zusatzbeitrag
Krankenkassen haben
damit ein zusätzliches
Mittel, finanzielle
Engpässe
auszugleichen. Zum
anderen soll er den
Wettbewerb unter den
Krankenkassen fördern
und bei den
Versicherten für
Kostenbewusstsein
sorgen Der
durchschnittliche
Zusatzbeitrag beträgt
derzeit 2,9 %.
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